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DER PÄDAGOGISCHE BEOBACHTER
IM KANTON ZÜRICH

Organ des Zürcher Kantonalen Lehrervereins • Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung

51. JAHRGANG NUMMER 16/17 20. SEPTEMBER 1957RSCHEINT MONATLICH EIN- BIS ZWEIMAL

.icAr fCo/TegfwKe« &«(f KoTTege«/

Wie viele andere Berufe, leidet auch unser Beruf im-
,ner noch unter dem Mangel eines genügenden Nach-
-.vuchses, und zwar vor allem unter dem Mangel an mann-
liehen Lehrkräften.

Unser letztjähriger Aufruf in der Presse bewirkte, dass

270 Schüler (inklusive Unterseminar Unterstrass) in die
Unterseminarien und Lehramtsschulen aufgenommen
werden konnten, gegenüber 200 im vorangegangenen
Jahr. Kürzlich haben wir in der Tagespresse erneut einen
entsprechenden Aufruf erscheinen lassen, und wir ge-
langen nun noch ganz besonders an unsere Kolleginnen
und Kollegen mit der Bitte, an ihrer Stelle mitzuhelfen,
lass auch im kommenden Frühjahr wieder fmweFrt

BarjcTe« »«zT Mü'zTeÄe» sich für die Aufnahme in
die Unterseminarien und Lehrerbildungsanstalten an-
neiden.

Unsere Volksschule kann nur dann ihre für Volk und
Staat lebenswichtige Aufgabe weiterhin gut erfüllen,
wenn der Lehrernachwuchs gesichert ist.

Mit bestem Dank für Ihre Mitarbeit
Der UortZitW (Ter ZKLV.

z/i?r Pray/We /P57

Der ordentlichen Synode vom 16. September ging am
21. August in Zürich die von 5y«o(T<ï/pr(W«fe»r £. Gtww»
geleitete Prosynode voraus. Wie 1955, nahm der Erzie-

hungsdirektor, Herr Regferawgjrzjr Dr. £. GtferTzww, an
ihr teil. Reglementsgemäss beteiligten sich als Mitglieder
der Synodalvorstand, die Abgeordneten aller Kapitel so-

wie je ein Vertreter des Kantonalen Oberseminars, der
kantonalen Mittelschulen von Zürich, Küsnacht, Win-
terthur und Wetzikon und der drei Abteilungen der Töch-
rerschule Zürich. Der von der Universität Zürich Abge-
ordnete liess sich entschuldigen; Herr Prof. Dr. H. 57ra»-

»m«» war als Vertreter der Synode im Erziehungsrat an-
wesend. Die Herren /. B/Wer (ebenfalls Vertreter der
Synode im Erziehungsrat) und Prof. Dr. <7.

wohnten als vom Erziehungsrat delegierte Behördemit-
glieder der Prosynode mit beratender Stimme bei; bera-
tende Stimme hatte auch der diesjährige Synodalreferent
Prof. Dr. O. IFoozTr/T. Neben Herrn Regierungsrat Dr. E.

Vaterlaus fand sich als Tagesreferent Herr Dr. TL LLte-
èer/T ein. /. TWr, Präsident des Zürcher kantonalen Leh-
rervereins, war einer Einladung, als Gast zu erscheinen,
gefolgt.

Hauptgeschäfte
1. »»<7 zTTe ProjyKozTe

a) Mehrere Kapitel unterstützten den Antrag des

Schulkapitels Zürich bzw. der a. o. Kapitelspräsidenten-

konferenz vom 12. Juni 1957: «Für tüchtige Absolventen
der Sekundärschule ist die Möglichkeit zu schaffen, sich
Wz AwrcTî/aw zt« (Tie 3. zTe» jZzMZ/zcfie«
MzWeTrcfw/e« zzzz/ (TTe eztfgezzo'rjz'j-cTie /VLz/»«/zz7 (Ter Type«
A, TS ozTer (7 t'orzzzT'erezZe«.» (Behandlung des Geschäftes:
siehe Nr. 2.)

b) Von der 1. Abteilung des Schulkapitels Zürich ist
folgender Antrag gestellt worden: «Die 1. Abteilung des

Schulkapitels Zürich macht den Erziehungsrat auf die
unerfreuliche Situation in bezug auf das /IzzzTropo/ogze-

(Ter aufmerksam und ersucht ihn
um Auskunft über seine Absichten bezüglich der drin-
genden baldigen Beschaffung eines neuen Lehrmittels für
den Anthropologieunterricht.» — A. Zeller begründete
den Antrag. Erziehungsrat Binder bestätigte, dass der
Entwurf zu einem neuen Lehrmittel vorlag. Zum Bedau-
ern der Lehrmittelkommission zog der Verfasser seinen
Entwurf wegen Meinungsverschiedenheiten mit der Kom-
mission zurück. Inzwischen ist der Abschnitt «Anthropo-
logie» aus dem Lehrmittel Meierhofer als Separatum neu-
gedruckt worden. Die Lehrmittelkommission nimmt gern
weitere Vorschläge entgegen.

c) Von der 4. Abteilung des Schulkapitels Zürich ging
der Antrag ein: «An sämtlichen Mittelschulen des Kan-
tons Zürich, die den Charakter eines Unterseminars haben
und damit das gleiche Ziel anstreben, nämlich die Vor-
bereitung auf das Oberseminar bzw. die Ausbildung des

Volksschullehrers, sollten die Azz/wöÄzzzeprä/zzwge« verein-
heitlicht werden. Insbesondere sind die f/w/trjcfüezTe zzm

jZzwz/z'zAe« T/«/(?rrez»z'«(zr TCzz.rzzzzcTz zzwzT zzwz rtä^zrcTc«
Sewz'zzzzr (Ter To'cT>/erjcf>z(/e ZzzrzeÄ auszugleichen.» —
Diesen Antrag begründete W. Wolff, worauf Seminar-
direktor W. Zulliger feststellte, die Seminarleitung und
der Konvent des Unterseminars Küsnacht seien einver-
standen mit diesem Antrag. Frühere Einigungsversuche
seien daran gescheitert, dass die Erziehungsdirektion für
das Unterseminar Küsnacht die Prüfungsfächer endgültig
festgesetzt habe. Die Töchterschule konnte sich mit einem
solchen radikalen Abbau nicht einverstanden erklären.
Seine Bereitschaft zur Einigung erklärte auch Rektor
Rotach von der I. Abteilung der Töchterschule Zürich.
An dieser sind übrigens die Kunstfächer nur entscheidend
bei ungewissen Grenzfällen.

d) Das Schulkapitel Bülach hat zwei Anträge einge-
reicht: 1. «Den Kandidaten der zürcherischen LcTrerTz/-
(T»«gJv»»jA*fte» sollen ausser Klavier und Violine auch
wirere als alternativ-obligatori-
sches Prüfungsfach freigegeben werden.» 2. «Die Lehr-
pläne der zürcherischen Lehrerbildungsanstalten sind da-
hingehend zu revidieren, dass den Seminaristen ermög-
licht wird, nebst Ffawzo'tijc/j auch Tözg/frcT) und gleichzei-
tig //((/iewitcF zu lernen.»

Da die letzten beiden Anträge erst am Vortage der
Prosynode eingegangen waren, konnte der Synodalvor-
stand noch nicht dazu Stellung nehmen. Er beantragte des-
halb Verschiebung auf die Prosynode 1958. M. Diener
erklärte sich für das Kapitel Bülach mit dieser Behand-
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lung einverstanden. Die unter b) und c) aufgeführten An-
träge der 1. bzw. 4. Abteilung des Schulkapitels Zürich
wurden an den Erziehungsrat weitergeleitet.

2. Ue&err-rz« £egü£rer Se£««<2irr.fH?iï/er it« /fit»£o«it/e
A4f#e/jH>»/e« (Vg/. 2. «)

Wie bereits an der ausserordentlichen Konferenz der
Kapitelspräsidenten vom 12. Juni 1957 (Pädagogischer
Beobachter Nr. 13 vom 12. Juli 1957) begründete wieder-
um Dr. H. Haeberli in ausführlichem Referat die Initia-
tive des Schulkapitels Zürich.

In der S«2re2e«rde£it#e setzten sich Rektor Hard-
meier (Realgymnasium Zürich) und Rektor Altwegg
(Kantonsschule Zürcher Oberland) für Eintreten auf den
gestellten Antrag ein. Rektor Läuchli (Kantonsschule
Winterthur) äusserte gewisse Bedenken gegen einen
neuen Schulzug im Sinne eines Kurzgymnasiums vom
Typus B. Rektor Corrodi (Handelsschule Zürich) machte
darauf aufmerksam, dass, wenn allgemein ein dreijähriger
Sekundarschulunterbau eingeführt würde, die Handels-
schule vier Jahre benötigte zur Erreichung der Handels-
maturität. Ueber die teilweise unerfreulichen Erfahrungen
mit dem Gymnasium B berichtete ausführlich Rektor Rot-
ach (Abteilung I der Töchterschule Zürich). Alle Gesuche
um Gewährung der eidgenössischen Maturität sind bisher
abgelehnt worden. Ebenso wurde kürzlich ein Gesuch ab-
gelehnt, den Schülerinnen des Gymnasiums B den Ueber-
tritt ins Gymnasium A zu ermöglichen. Die eidgenös-
sische Maturitätskommission verlangt sechs Jahre Latein-
Unterricht. Das Arbeitspensum ist sehr hart. Für den Ma-
turitätstypus A (mit Griechisch) ist das Postulat wohl un-
durchführbar. Rektor Aeppli (Literargymnasium Zürich)
vertritt rein persönlich die Ansicht, man könnte sich zu-
nächst nur auf die kantonale Maturität vom Typus B ein-
stellen. Nach den Ausführungen Rektor Billeters (Ober-
realschule Zürich) über die Verhältnisse an der Oberreal-
schule verlas der Synodalpräsident eine grundsätzlich po-
sitive Vernehmlassung der Universität Zürich. Seminar-
direktor Guyer (Kantonales Oberseminar) warnte vor der
Tendenz, der Sekundärschule eine noch weitergehende
Vorbereitung auf Anschlußschulen zuzuweisen. Erzie-
hungsdirektor Vaterlaus befürwortete die Prüfung des
Postulates, obgleich seiner Verwirklichung die Vorschrif-
ten der eidgenössischen Maturitätsordnung entgegen-
stehen.

Nach erfolgter Eintretensdebatte beschloss die Ver-
Sammlung der Prosynode, dem Erziehungsrat die Einset-

zung einer besonderen (unter dem
Vorsitze eines Mitgliedes des Synodalvorstandes) zu be-

antragen.

3. ALmw^wze« z«r 23H>e&««g dcj Le/&ter«zd«ge/r ««d
Fragt« cfer

Erziehungsdirektor Dr. Vaterlaus äusserte sich u. a. zu
den im Kantonsrat eingebrachten Motionen Schmid, Büh-
rer und Wagner.

Die AloAo« schlägt die Gründung eines Semi-
nars in Zürich vor. Auch bei einer Erhöhung der Stipen-
dien wird das Unterseminar Küsnacht die Schüler aus den
Bezirken Affoltern, Bülach und Dielsdorf kaum erfassen.
Die Erziehungsdirektion ist überzeugt, dass die Oberreal-
schule neben sieben Parallelklassen nicht noch eine Lehr-
amtsabteilung führen kann. Es ist das Bestreben der Er-
Ziehungsdirektion, die Lehramtsabteilungen überhaupt
aufzuheben und durch Unterseminarien zu ersetzen. Auf
nächstes Frühjahr soll, wenn irgend möglich, in Zürich
eine Filiale des Unterseminars Küsnacht eröffnet werden,

zunächst mit ein bis zwei Klassen. Der Entscheid hängt
davon ab, ob die Stadt Zürich die notwendigen Lokali-
täten bereitstellen kann. Es ist auch vorgeschlagen worden,
an der Töchterschule eine Klasse mehr zu führen, mit
Schülerinnen aus Zürich, die sonst das Unterseminar in
Küsnacht besuchen möchten. Damit würde in Küsnacht
bei gleicher Klassenzahl wie heute mehr Platz für Knaben
geschaffen.

Die Aforio« 23«£rer strebt eine dezentralisierte Lehrer-
ausbildung an. Diese wäre bereits gewährleistet durch die
oben skizzierten Massnahmen. In diesem Zusammenhang
könnte auch die Vereinheitlichung der Aufnahmeprüfun-
gen geregelt werden. (Vgl. 1. c.)

Die Alo/io« lF^g«er verlangt u. a. eine Reorganisation
des Stipendienwesens. Ein entsprechender Vorschlag liegt
bei der Finanzdirektion. Sie postuliert ferner die Um-
Schulung von Berufsleuten. Der Erziehungsrat wendet sich

gegen diesen Vorschlag.
Noch nicht abgeklärt sind die Auswirkungen der Reor-

ganisationsvorschläge auf das Oberseminar.
In der nachfolgenden H«rrpracÄ^ erklärte Seminar-

direktor Zulliger, die Räume in Küsnacht seien ein-
schliesslich der provisorischen voll ausgenützt. Persönlich
hätte er ein neues Ausbildungszentrum auf dem Lande be-

grüsst. Die Errichtung einer Filiale in Zürich bereits auf
das Frühjahr 1958 wird grosse organisatorische Schwie-
rigkeiten bereiten. Sie muss an die Bedingung geknüpft
sein, dass die Schüler nicht auf verschiedene Schulhäuser
verteilt werden. Für die Zusammensetzung der Klassen
wirkt sich der Umstand ungünstig aus, dass das Seminar
Küsnacht von zu vielen Mädchen aufgesucht wird. Es

wäre besser, wenn die Mädchen aus Zürich das Unter-
seminar in der Stadt selbst besuchten. — Rektor Hard-
meier bestätigte, dass sich am Gymnasium in der Stadt
Zürich nächstes Jahr besonders grosse Raumschwierig-
keiten ergeben werden. Die Eröffnung der neuen Kan-
tonsschulgebäude im Freudenberg kann erst 1959 erfol-

gen. — H. Käser begrüsste die von der Erziehungsdirek-
tion für das Frühjahr 1958 vorgesehene Lösung. Die in
Aussicht genommene Massnahme des Abtausches einer
Mädchenklasse zwischen dem Unterseminar Küsnacht und
der Töchterschule Zürich jedoch bezeichnete er als un-
befriedigend.

Die gesamten Verhandlungen nahmen vier Stunden in
Anspruch. F. F.

(Eingabe der Vereinigten Personalverbände an den Regierungsrat
des Kantons Zürich)

AeÄr geeFr/er Herr FegiertcregjprarHe«//
Se£r geehrte Herre« 2?egfer««grrare/

Dem Vernehmen nach liegt ein Entwurf der Justiz-
direktion für ein Gesetz betreffend die Verwaltungsrechts-
pflege vor dem Regierungsrat. Darin sollen keine Be-

Stimmungen über ein Beamten-Disziplinarrecht enthal-
ten sein.

Wir sind ebenfalls der Auffassung, dass die beiden sich
vielleicht lediglich in einzelnen Punkten, z. B. eventuell
bezüglich des Instanzenzuges, berührenden Materien nicht
in ein und demselben Erlass zu vereinigen sind. Die legis-
lativen Komponenten sind auch verschieden. Die Ver-
waltungsrechtspflege ist in Gesetzesform zu ordnen. Das

Beamten-Disziplinarrecht kann auf dem Verordnungs-
wege geregelt werden.
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Wir gestatten uns hierdurch das Ersuchen, ohne Ver-
zug die 5V7)«//»«g det E«/tt'«r/ej" /«r ei« Bea«z/e«-Dijzi-
J>/i««rree7tf zu veranlassen.

Begründung:
Andere öffentliche Verwaltungen sind hier dem Kan-

ton Zürich schon vor langem vorangegangen. Die Ver-
einigten Personalverbände sind deswegen auch wiederholt
beim Regierungsrate vorstellig geworden. Als im Früh-
jähr 1946 von einem Gesetzesentwurf betreffend die Ver-
waltungsrechtspflege bei der Justizdirektion die Rede war,
wiesen wir mit Eingabe vom 30. März 1946 gemäss bei-
liegendem Durchschlag auf die langsame und zurückhal-
tende Entwicklung des Gedankens der Schaffung eines

Beamten-Disziplinarrechtes hin und ersuchten um Vor-
legung eines Entwurfes.

In einer nachfolgenden Besprechung mit dem damali-

gen Finanzdirektor, Herrn Dr. Streuli, vom 13- Mai 1946,
wurde übereinstimmend festgestellt, dass gegen eine Ver-
quickung der kommenden Bestimmungen über die Ver-
waltungsrechtspflege einerseits und das Beamten-Diszi-
plinarverfahren anderseits Bedenken beständen. Herr Dr.
Streuli legte dar, dass man sich seines Erachtens auf Be-

Stimmungen über das Beamten-Disziplinarrecht zu be-
schränken habe und nicht die gesamte Materie des Be-
amtenrechtes bearbeiten könne. Es ging indes in der Folge
in der Sache überhaupt nichts, so dass die Personalver-
bände mit Eingabe vom 11. Mai 1950 gemäss beiliegen-
der Vervielfältigung erneut an den Regierungsrat gelang-
ten und für die wünschbare Ordnung bestimmte Rieht-
linien aufstellten. Auch diese Eingabe blieb leider unbe-
handelt.

Das Fehlen einer Disziplinar-Ordnung für den kan-
ronalen Bereich ist ein Element der Rechtsunsicherheit,
welches sofort zur Geltung kommt, wenn eine Diszipli-
nar-Untersuchung von einiger Bedeutung Platz greift. Es
ist aber auch unerlässlich, dass dieser wichtige Teil in den

Beziehungen zwischen dem Staat als Arbeitgeber und dem
Personal als Arbeitnehmer befriedigend geordnet werde,
denn es ist dem Dienstverhältnis sehr förderlich, wenn
das Verfahren im Falle von Misshelligkeiten zum vorne-
herein im Sinne einer hinreichenden und neutralen Siehe-

rung der Parteirechte als gewährleistet erscheint. Es lassen
sich damit a priori manche Konflikte vermeiden, deren
Zuspitzung ohne geregeltes Disziplinarwesen ein Beamter
relativ machtlos gegenübersteht.

Was im einzelnen Sinn und Zweck unseres Anliegens
anbetrifft, dürfen wir erneut auf die beiliegenden Ein-
gaben verweisen.

Sollte der zuständigen Direktion vor Ausarbeitung
einer Vorlage eine Besprechung mit den Personalverbän-
den erwünscht sein, so halten wir uns hiefür gerne zur
Verfügung.

15. Juli 1957.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Ferei«ig/e Perjowa/ferèâ'wde der Ka«fo«r ZärieT?

Der Präsident: Der Aktuar:
Dr. IF. G»//er. B. Co//i.

Mitte April 1957 verschickte die Erziehungsdirektion
allen pensionierten Volksschullehrern nachstehende Mit-
teilung:

(63)

Mit Beschlüssen vom 28. Juni 1956 und 28. März 1957 hat
der Regierungsrat zum Zwecke der Gleichbehandlung aller Ver-
sicherten, die nach ihrer Versetzung in den Ruhestand vorüber-
gehend wieder im Staatsdienst tätig sind, eine Neuordnung ge-
troffen, nach welcher das monatliche Einkommen aus Rente
(ohne eidgenössische Altersrente, jedoch mit einer Gemeinde-
rente) und Vikariatsdienst das heute gesetzlich zulässige maxi-
male Gesamtgehalt aus Grundgehalt und freiwilliger Gemeinde-
Zulage nicht übersteigen darf. Es hat deshalb bei den bei der
stadtzürcherischen Versicherungskasse versicherten und rentenbe-
rechtigten Lehrern eine Kürzung der Vikariatsentschädigung, bei
allen andern Lehrern eine Kürzung der kantonalen Rente einzu-
treten, sobald Renten und Vikariatsentschädigung zusammen die
folgenden Tagesansätze übersteigen:

Fr. 44.45 für Primarlehrer
Fr. 51.95 für Sekundarlehrer
Fr. 35.35 für Arbeits- und Haushaltungslehrerinnen.

Die ersten 18 Arbeitstage eines Vikariates sowie Vikariate
von weniger als 18 Tagen sind von der Kürzung ausgenommen.

Ein Regierungsratsbeschluss aus dem Jahre 1948 ver-
langt, dass bei allen kantonalen Arbeitnehmern, die über
das 65. Altersjahr hinaus im Staatsdienst bleiben, das neue
Einkommen (Besoldung und eventuell Rente) nicht höher
sein dürfe als das frühere Gehalt. Um die pensionierten
Volksschullehrer dem übrigen kantonalen Personal gleich-
zustellen, beschloss der Regierungsrat die oben umschrie-
bene Neuregelung. Sie ist nicht nur deshalb bedauerlich,
weil sie nur ungenügend auf die besonderen Arbeitsbe-
dingungen der Vikare Rücksicht nimmt, sondern zudem
die pensionierten Lehrer auch finanziell schlechter stellt
als das übrige kantonale Personal, das über die Alters-
grenze hinaus weiterarbeitet, weil die Vikare ja nur im
Taglohn besoldet und an Sonn- und Feiertagen und in den
Ferien unbezahlt sind. So bleibt das jährliche Einkommen
der Pensionierten, die sich für den Vikariatsdienst zur
Verfügung stellen, kleiner als ihr früheres Einkommen als

gewählte Lehrer.
Für einen ehemaligen Primarlehrer der Stadt Zürich

beträgt der Minderverdienst, wenn sein Vikariat ein gan-
zes Jahr dauert, Fr. 2122.—. Da ein Vikar aber immer
wieder Arbeitsunterbrüche hat, wird sein jährliches Ge-
samteinkommen bei Anwendung dieser Neuregelung
noch weiter unter seinem früheren Gehalt liegen.

Zudem muss berücksichtigt werden, dass der Vika-
riatsdienst noch zusätzliche Auslagen für Tram- und
Bahnfahrten und für auswärtige Verköstigung und even-
tuell für volle Pension erfordert. Dann ist der Vikariats-
dienst sehr streng, da der Vikar immer wieder neue, ihm
unbekannte Klassen zu übernehmen hat, die er nur mit
vermehrter psychischer Anstrengung erfolgreich führen
kann.

So ist uns dieser Regierungsratsbeschluss unverständ-
lieh, um so mehr, als unsere Volksschule heute auf den

Vikariatsdienst der pensionierten Lehrer angewiesen ist,
weil die Pensionierten heute zirka 80 ®/o der ganzen Vika-
riatsreserve bilden.

Zusammen mit den von dieser Neuregelung betroffe-
nen Kolleginnen und Kollegen bemühte sich der Kanto-
nalvorstand, eine Aenderung dieses Beschlusses zu errei-
chen, indem er vorschlug, die Verrechnung von Rente und
Vikariatslohn solle nicht auf dem Taglohn, sondern auf
dem Jahreseinkommen des Vikars vorgenommen werden.

Eine Aussprache mit den Herren Finanz- und Erzie-
hungsdirektoren blieb aber erfolglos, so dass die pensio-
nierten Lehrer, welche bis anhin noch Vikariatsdienst lei-
steten, in einer Versammlung am 10. Juli 1957 nächste-
hende Beschlüsse fassten:

a) Die Ferra»2»d««g e«zp/ie7)ß a//e» pe«rio»ier/e»
Ko//egi««e» ««d Ko/iege«, rici> »icTtf »ze7r oder
7?dc7>rfe«r «ocA /»> 78 Tage /»r de« Fi<èafi«frdie«r/
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zar 7er/à'g#«g za solange diese Neurege-
lung nicht entsprechend geändert wird,

b) Dieser Beschluss wird der Finanz- und Erziehungs-
direktion sowie allen Schulpflegen in den Bezirken
und Gemeinden mitgeteilt.

Paradox ist die Situation: Einerseits werden Gesetze

geändert, um ausserkantonale Lehrkräfte in den zürcheri-
sehen Schuldienst aufnehmen zu können, und anderseits
stösst man die eigenen, so dringend benötigten Lehrerin-
nen und Lehrer durch solche Beschlüsse vor den Kopf
und erreicht damit, dass künftig nicht wenige Schulklassen
ohne Lehrer sein werden, wenn der eigene Lehrer krank
ist oder Militärdienst leisten muss. 7. £>.

über

rfe zdèàWeraag <7ej Gererizej a&er r&e Po/7jrc/)a/e
foaz ff. /aar 7899.

Antrag des Regierungsrates vom 1. August 1957.

Art. 1.

Die §§ 1, 10—22, 27, 28, 32, 54—74, 83, 85 und 86 des

Gesetzes über die Volksschule vom 11. Juni 1899 werden auf-

gehoben und durch die nachfolgenden Bestimmungen ersetzt:

Erster Abschnitt.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN.
§ 1. Die Volksschule des Kantons Zürich umfasst folgende

Abteilungen:
a) die Primarschule,
b) die Oberstufe mit Real-, Sekundär- und Werkschule.

Zweiter Abschnitt.

SCHULPFLICHT UND SCHULJAHR
§ 10. Jedes Kind, das bis zum 31. Dezember eines Jahres das

sechste Altersjahr vollendet, ist auf Beginn des nächsten Schul-

jahres schulpflichtig.
Kinder, welche das 6. Altersjahr zwischen dem 1. Januar und

31. März vollenden, können auf Gesuch der Eltern und ärztliche

Empfehlung auf Beginn des nächsten Schuljahres in die 1. Klasse

aufgenommen werden.

Die Schulpflege kann nach Anhören der Eltern und gege-
benenfalls des Schularztes körperlich schwache oder noch nicht
schulreife Kinder um ein Jahr zurückstellen. Im Laufe des ersten

Schuljahres kann die Schulpflege körperlich schwache oder noch

nicht schulreife Kinder nach Anhören der Eltern, des Schul-

arztes und des Klassenlehrers um ein Jahr zurückstellen.
§ 11. Die Schulpflicht dauert acht Jahre. Sie kann durch Be-

schluss der Oberstufengemeinde auf neun Jahre erweitert wer-
den. Gemeinden, welche auf die Erweiterung verzichten, haben
den Schülern Gelegenheit zu bieten, die Schule ein neuntes Jahr
zu besuchen.

Schüler, die Klassen wiederholen und vor dem vollständigen
Besuch der Volksschule acht Schuljahre erreichen, sind zum Be-

such der letzten Klassen berechtigt.
Ausnahmsweise kann die Schulpflege Schüler, welche das

15. Altersjahr vollendet haben, auf Gesuch oder von Amtes wegen
aus der Schule entlassen, wenn die persönlichen Verhältnisse des

Schülers oder die Interessen der Schule es rechtfertigen.
§ 12. Körperlich gebrechliche, geistig schwache oder schwer-

erziehbare Kinder, die dem Unterricht nicht zu folgen vermögen
oder ihn wesentlich behindern, sind nach Einholung eines schul-
ärztlichen Zeugnisses und nach Anhören der Eltern aus der
Schule zu entlassen.

Ueber die Entlassung entscheidet die Schulpflege. Der Be-
schluss unterliegt der Genehmigung der Bezirksschulpflege.

Die Schulpflege benachrichtigt die Jugendfürsorgebehörden,
nötigenfalls die Vormundschaftsbehörden, die dafür sorgen, dass

diese Kinder eine geeignete Ausbildung und Erziehung erhalten.

§ 13. Unter Anzeige an die Schulpflege des Wohnortes kann
die Schulpflicht dutch den Besuch einer andern öffentlichen
Schule, einer Privatschule oder durch Privatunterricht erfüllt
werden.

§ 14. Die Schulpflegen wachen über die Erfüllung der Schul-

pflicht. Sie sorgen insbesondere dafür, dass schulpflichtige Kin-
der, die nicht die Volksschule besuchen, einen ihr entsprechen-
den Unterricht empfangen. Sie überwachen diesen Unterricht und
können besondere Prüfungen anordnen.

§ 15. Das Schuljahr beginnt im Monat April. Der Erzie-
hungsrat setzt den genauen Termin fest.

§ 16. Die Ferien betragen jährlich zwölf bis dreizehn Wo-
chen. Die Schulpflege bestimmt die Ferienzeit. Sie berücksich-

tigt hiebei unter Wahrung der Interessen des Unterrichtes die
örtlichen Bedürfnisse.

Dritter Abschnitt.

PRIMARSCHULE.
7. Orgvttrijtfrio».

§ 17. Die Primarschule umfasst sechs Klassen.
§ 18. Die Verordnung bestimmt die für eine Unterrichts-

abteilung zulässige Schülerzahl.
Der Erziehungsrat beschliesst nach Anhören der Schulpflege

über die erforderlichen Lehrstellen. Die Zuteilung der Abteilun-
gen an die Lehrer ist Sache der Schulpflege.

§ 19. Mit Rücksicht auf besondere örtliche Verhältnisse oder
zur zweckmässigen Organisation des Unterrichtes, namentlich
zur Bildung von Sonderklassen, kann die Zuteilung von Schü-

lern an die Schule einer andern Gemeinde von den beteiligten
Schulgemeinden mit Bewilligung der Erziehungsdirektion ver-
einbart oder nach Anhören der Gemeinden vom Regierungsrat
angeordnet werden. Die Beteiligung an den Kosten wird durch
Uebereinkunft der Gemeinden, im Streitfalle durch den Regie-
rungsrat geregelt.

Werden besondere Organe für die gemeinsame Führung sol-
cher Klassen gebildet, so gelten für die Vereinbarungen die
Vorschriften des Gemeindegesetzes über den Zweckverband.

§ 20. Die wöchentliche Unterrichtszeit in den obligatorischen
Fächern beträgt für die Schüler

der ersten Klasse 15 bis 20 Stunden
der zweiten Klasse 18 bis 22 Stunden
der dritten Klasse 20 bis 24 Stunden
der vierten bis sechsten Klasse 24 bis 30 Stunden.

§ 32. Die Schulgemeinden können von der 4. Klasse an

fakultativen Unterricht in Handarbeit für Knaben einführen.
Der Erziehungsrat kann die Einführung weiterer fakultativer

Fächer bewilligen. Er setzt die zulässige Gesamtstundenzahl fest.

Vierter Abschnitt.

OBERSTUFE.

7. A/Zgeme/'ne Bcrrimmtfwgc».

§ 54. Die Oberstufe vertieft und erweitert die an der Primär-
schule erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten und vervollstän
digt den Beitrag der Volksschule an die allgemeine Jugendbil-
dung. Sie bereitet durch Unterricht und Erziehung auf den Ein-
tritt ins praktische Leben vor und ermöglicht den Anschluss an
Berufs- und Mittelschulen.

Die Oberstufe gliedert sich in die Realschule, Sekundärschule
und Werkschule.

§ 55. Die Oberstufe schliesst an die sechste Klasse der Pri
marschule an. Sie umfasst in der Real- und in der Sekundärschule
drei, in der Werkschule zwei Klassen.

Der Besuch der dritten Klasse der Real- und der Sekundär-
schule ist fakultativ, sofern er nicht von der Gemeinde obliga
torisch erklärt wird.

Schüler, welche die dritte Klasse fakultativ besuchen, sind

zum vollständigen Besuch des Jahreskurses verpflichtet.
§ 56. Durch Beschluss der Gemeinde und mit Bewilligung

des Erziehungsrates können weitere fakultative Jahres- oder Halb
jahreskurse mit vom Erziehungsrat zu genehmigendem Lehrplan
eingeführt werden.

2. £/«/r/7/.

§ 57. Die Zuteilung zu den Abteilungen der Oberstufe er-
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folgt durch die zuständige Schulpflege im letzten Quartal der
sechsten Klasse der Primarschule. Massgebend sind die Lei-

stungen unter Mitberücksichtigung der Gesamtbeurteilung des

Schülers.
Das Verfahren wird durch Verordnung geregelt.
§ 58. Die Aufnahme in die Real- und in die Sekundärschule

erfolgt auf eine bis Ende des ersten Schulquartals dauernde

Bewährungszeit.
Schüler, die den Anforderungen der Real- oder der Sekundär-

schule nicht gewachsen sind, werden nach Ablauf der Bewäh-
rungszeit von der Realschule der Sekundärschule, von der Se-

kundarschule der Werkschule zugewiesen.
Die Primarschulpflege kann eine Wiederholung der sechs-

ten Klasse bewilligen.
§ 59. Die Verordnung regelt die Beförderung und den Ueber-

tritt innerhalb der Abteilungen der Oberstufe.

3.

§ 60. Unterrichtsgegenstände der Oberstufe sind:
Biblische Geschichte und Sittenlehre
Deutsche Sprache
Rechnen
Geometrie, geometrisches Zeichnen für Knaben
Naturkunde
Geographie
Geschichte, einschliesslich Bürgerkunde
Zeichnen
Schreiben
Gesang
Leibesübungen
Handarbeit und Haushaltungskunde für Mädchen
in der Realschule und in der Sekundärschule

Französische Sprache
in der Sekundärschule und in der Werkschule

Handfertigkeitsunterricht für Knaben
§ 61. Der Besuch des Unterrichtes in biblischer Geschichte

und Sittenlehre sowie für Mädchen der Realschule in Haushai-
tungskunde ist fakultativ. Der Besuch der übrigen Fächer ist obli-
gatorisch. Die Schulpflege kann aus besonderen Gründen Schüler
vom Besuche einzelner Fächer befreien.

§ 62. Der Erziehungsrat kann die Einführung weiterer fakul-
tativer Fächer beschliessen. Er bestimmt die Voraussetzungen für
deren Führung und deren Besuch.

§ 63- Die Festsetzung der Lehrziele, der Stoffprogramme und
der Stundenzahlen erfolgt durch die vom Erziehungsrat zu er-
lassenden Lehrpläne.

Der Lehrplan und die Lehrmittel für den Unterricht in
biblischer Geschichte und Sittenlehre sind vor der Einführung
dem Kirchenrat zur Begutachtung vorzulegen.

Die wöchentliche Unterrichtszeit darf für die Schüler in den
obligatorischen und fakultativen Fächern 36 Stunden nicht über-
steigen.

4. Lehrer.

§ 64. Der Unterricht wird in der Regel an der Realschule
durch zwei nach Fachrichtungen ausgebildete Lehrer, an der
Sekundärschule und an der Werkschule vom Klassenlehrer er-
teilt. Er kann in einzelnen Fächern geprüften Fachlehrern über-
tragen werden.

Der Unterricht in biblischer Geschichte und Sittenlehre wird
von einem von der Schulpflege zu bestimmenden Pfarrer der
zürcherischen Landeskirche erteilt. Ausnahmsweise kann er
einem Lehrer übertragen werden.

Der Erziehungsrat erlässt die näheren Bestimmungen.
§ 65. Die Pflichtstundenzahl der Lehrer wird durch Verord-

nung festgesetzt. Sie darf 34 Stunden in der Woche nicht über-
steigen.

§ 66. Der Unterricht wird für Knaben und Mädchen ge-
meinsam erteilt, soweit nicht die Natur der Fächer eine Tren-
nung erfordert.

§ 67. Die Verordnung bestimmt die für eine Unterrichts-
abteilung zulässige Schülerzahl.

§ 68. Wo es die örtlichen Verhältnisse erfordern, können
auf dem Wege der Schülerzuteilung oder des Zweckverbandes
besondere Schulkreise für die Abteilungen der Oberstufe gebildet

(65)

werden. Mit Bewilligung des Regierungsrates kann die Führung
der Sekundärschule oder der Werkschule von einer Primarschul-
gemeinde übernommen werden.

Kann durch solche Massnahmen eine selbständige Werk-
schule nicht gebildet werden, so kann die Erziehungsdirektion
die Zuteilung der Schüler zu einer Sekundärschule oder aus-
nahmsweise zu einer Primarschule bewilligen.

§ 69. Die Primarschulgemeinden und Oberstufengemeinden
können die Besorgung einzelner Aufgaben ihrer Verwaltung
einer der beteiligten Gemeinden oder gemeinsam bestellten Or-

ganen übertragen.
§ 70. Im weiteren finden die Vorschriften über die Primär-

schule auf die Oberstufe sinngemässe Anwendung.

Fünfter Abschnitt.

SONDERKLASSEN
§ 71. Körperlich behinderte, geistig schwache, schwierige

oder sonstwie besonderer Erziehung oder Förderung bedürftige
Kinder, welche dem Unterricht der Normalklassen nicht zu fol-
gen vermögen oder ihn wesentlich behindern, sollen, sofern sie
nicht gemäss § 12 aus der Schule zu entlassen sind, von der
Schulpflege besonderen Klassen innerhalb der Gemeinde oder
eines Gemeindeverbandes zugewiesen werden.

§ 72. Können Schüler von Sonderklassen nicht in die Ober-
stufe aufgenommen werden, ist ihnen Gelegenheit zum Ab-
schluss der Schulbildung in den Sonderklassen der Primarschule

zu geben, wenn möglich in besonderen Abteilungen.
§ 73. Die Führung von Sonderklassen gemäss §§71 und 72

bedarf der Bewilligung des Erziehungsrates. Er erlässt hiefür
nähere Richtlinien.

Der Erziehungsrat kann die Führung fakultativer Sonder-
klassen zu weiteren Zwecken mit besonderem Lehr- und Unter-
richtsplan bewilligen. Er kann dabei unter Vorbehalt der allge-
meinen Bestimmungen sowie der Bestimmungen über Beginn
und Dauer der Schulpflicht Ausnahmen von einzelnen gesetz-
liehen Vorschriften bewilligen.

Sechster Abschnitt.

SCHLUSS- UND ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

§ 85. Soweit das Gesetz über das gesamte Unterrichtswesen

vom 23. Dezember 1859, das Gesetz über das Gemeindewesen

vom 6. Juni 1926, das Gesetz über die hauswirtschaftliche Fort-

bildungsschule vom 5. Juli 1931 und das Gesetz über die Wah-
len und Abstimmungen vom 4. Dezember 1955 von Sekundär-
schule sprechen (Sekundarschulgemeinde, Sekundarschulpflege),
werden diese Bezeichnungen durch Oberstufe (Oberstufenge-
meinde, Oberstufenschulpflege) ersetzt.

§ 112. Ziff. 3, lit. b, des Gesetzes über die Wahlen und Ab-
Stimmungen vom 4. Dezember 1955 wird aufgehoben und durch
die folgende Bestimmung ersetzt:

b) die Primarlehrer und Oberstufenlehrer.
§ 41, Abs. 1, Sätze 2 und 3, des Gesetzes über das Gemeinde-

wesen vom 6. Juni 1926 wird aufgehoben und durch die folgende
Bestimmung ersetzt:

Die politischen Gemeinden und die Schulgemeinden erlassen

hierüber eine Gemeindeordnung, die der Genehmigung des Re-
gierungsrates unterliegt.

§ 86. Die bestehenden Sekundarschulgemeinden, vereinigten
Schulgemeinden sowie die politischen Gemeinden, welche das

Sekundarschulwesen besorgen, haben innert zehn Jahren seit In-
krafttreten dieses Gesetzes die Aufgaben der Oberstufengemein-
den zu übernehmen und die Oberstufenorganisation durchzu-
führen. Aenderungen in der Einteilung oder im Bestand von
Gemeinden sind innert der gleichen Frist vorzunehmen.

§ 87. Fonds, die ausschliesslich zugunsten der bisherigen 7.
und 8. Klasse der Primarschule oder deren Schüler errichtet wur-
den, sind mit der Durchführung der Oberstufenorganisation un-
ter Wahrung ihrer Zweckbestimmung der Oberstufengemeinde
abzutreten.

Die Gemeinden verständigen sich über die allfällige Abtre-
tung von weiterem Gemeindevermögen und die Uebernahme von
Gemeindeschulden sowie über die Benützung bisheriger Schul-
lokalitäten der 7. und 8. Klasse durch die Oberstufe. Im Streitfalle
entscheidet der Regierungsrat.
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§ 88. Der Staat kann die Bildung von Zweckverbänden und
die Zuteilung von Schülern im Rahmen dieses Gesetzes durch
Beiträge erleichtern. Der Regierungsrat entscheidet über die Ge-
Währung und Verwendung solcher Beiträge.

Bei Aenderungen in der Einteilung oder im Bestand von
Gemeinden finden die Bestimmungen des Gemeindegesetzes An-
Wendung.

§ 89. Den Schülern ist sobald als möglich Gelegenheit zum
Besuch eines neunten Schuljahres zu geben. Bis zur Einführung
der voll ausgebauten Oberstufe durch die Gemeinden richten
sich die Bedingungen für die Aufnahme in die Sekundärschule
und in die Oberstufe der Primarschule nach den bisherigen Be-

Stimmungen des Gesetzes über die Volksschule vom 11. Juni
1899-

§ 90. Bis zu einer Revision des Gesetzes über die hauswirt-
schaftliche Fortbildungsschule vom 5. Juli 1931 werden Schüle-
rinnen, welche den Mädchenhandarbeitsunterricht und den Haus-
haltungsunterricht an der Sekundärschule oder an der Werk-
schule vollständig besucht haben, vom Besuche der hauswirt-
schaftlichen Fortbildungsschule teilweise befreit. Der Regierungs-
rat bestimmt den Umfang der Befreiung.

§ 91. Ueber die Ausbildung der Lehrer der Sekundär- und
der Werkschule und die Erlangung des Befähigungs- und Wähl-
barkeitsausweises werden besondere gesetzliche Bestimmungen
erlassen.

Bis zum Inkrafttreten dieser Bestimmungen erlässt der Re-
gierungsrat auf dem Verordnungswege die erforderlichen Vor-
Schriften über die Ausbildung und Wahlfähigkeit sowie die Ver-
Wendung der bei der Einführung der ausgebauten Oberstufen-
organisation an der 7. und 8. Klasse der Primarschule amtieren-
den Lehrer. Sie können zur Erlangung des Befähigungsausweises
zu ergänzenden Ausbildungskursen verpflichtet werden. Diese
Verordnung unterliegt der Genehmigung des Kantonsrates.

Art. 2.

Der Regierungsrat bestimmt nach Annahme des Gesetzes

durch die Stimmberechtigten und nach der amtlichen Veröffent-
lichung des kantonsrätlichen Erwahrungsbeschlusses den Zeit-
punkt des Inkrafttretens.

y»«/ «Wy#// /P57

1. Xo
Unter dem Vorsitz von Präsident Dr. E. Bienz konsti-

tuiert sich der Vorstand für die 26. Amtszeit von zwei
Jahren: Vizepräsident Dr. A. Gut, Kloten; Aktuar W. We-
ber, Meilen; Quästor E. Lauffer, Winterthur; Verlagslei-
ter Ernst Egli, Zürich.

2. Le£rp/iwz
a) a/i FacÄ t/er

rc/We. Im Zusammenhang mit der Verankerung des an
den Sekundärschulen der Landschaft und in Winterthur
allgemein eingeführten und durch die Bezirksschulpflegen
genehmigten Faches Stenographie im Lehrplan bespricht
sich der Vorstand mit Sekundarlehrer Fritz Bachmann-
Voegelin, Zürich, Präsident der Stenographielehrerver-
einigung Zürich. Auch in der Stadt Zürich scheint die

Wiedereinführung des Faches erwünscht. Seit den dreis-

siger Jahren besteht ein Abkommen mit dem Schulamt
der Stadt Zürich, nach welchem die Schule den Stenogra-
phieunterricht dem Stenographenverein überlassen hat.
Es zeigten sich jedoch Unzukömmlichkeiten, hauptsäch-
lieh durch die Beanspruchung der Schüler am freien Mitt-
wochnachmittag oder am Abend. Die Stenographielehrer-
Vereinigung würde heute die Wiedereinführung der Ste-

nographie als fakultatives Fach der Sekundärschule be-

grüssen. Voraussetzung wäre eine zweckmässige Ausbil-
dung der Lehrkräfte, wie sie z. B. in den ersten Monaten
1957 vermittelt wurde durch einen Bildungskurs für Ste-

nographielehrer, den 25 Teilnehmer, darunter 19 Volks-
schullehrer, besuchten.

b) Der Vorstand bereinigt den Lehrplanentwurf für
»»<7 der Formulierungen des

Berichtes der erziehungsrätlichen Expertenkommission
übernimmt und vorsieht, diesen Unterricht weiterhin in
Rechen- und Schreibstunden zu erteilen.

c) Eine a//gez>2««f zum Lehrplan der Se-

kundarschule erscheint, nachdem die Lehrplanentwürfe
für die Werk- und Abschluss-Schule allgemeine Darlegun-
gen enthalten, für angezeigt. Ein Entwurf des Aktuars
wird eingehend besprochen; er scheint geeignet, die Se-

kundarschule in ihrer Eigenart zu charakterisieren. Es

wird aber als erwünscht betrachtet, dass sich die verschie-
denen Abteilungen der Volksschule in spätem Verhand
lungen auf eine gemeinsame Einleitung einigen können,
neben der besondere Einleitungen überflüssig werden
oder sich auf eine knappe Darlegung dessen beschränken
können, was eine Schule im besondern angeht.

d) Es wird beschlossen, den gesamten Entwurf für
einen Lehrplan der Sekundärschule in 1000 Exemplaren
drucken zu lassen als Diskussionsbasis für die Besprechun-
gen in den Bezirkssektionen und Kreiskonventen.

3. 1957
Die Zürcher Auflage wird auf 950 Exemplare an-

gesetzt.
4. 1956/57

Quästor E. Lauffer orientiert über die Rechnung; sie
schliesst trotz der Mehrausgaben für die Jubiläumsfeier,
für die allerdings Rückstellungen bereitstanden, mit
einem kleinen Gewinn ab. Die Rechnungsrevisoren be-

antragen Genehmigung der Rechnung unter bester Ver-
dankung an Quästor und Verlagsleiter.

5. Ueber die Ne»gej7afo*«g der Ze»g«we hat eine von
H. Herter präsidierte Kommission beraten; sie legt für die
auf das Schuljahr 1958 nötig werdende Neuauflage der
Sekundarschulzeugnisse einen Entwurf vor, der sich auf
Verbesserungen in der graphischen Gestaltung und die

Gruppierung der Fächer beschränkt. Weitergehende
Wünsche sollen nach der Bereinigung des Volksschul-
gesetzes neu geprüft werden.

6. Für die Schaffung einer (ABC-Vor-
läge) für die Hand des Schülers, die Theo Marthaler an
der Jahresversammlung gewünscht hat, ist von Hans
Gentsch, Uster, ein Vorschlag erbeten worden. Nach Ab-
klärung der Frage, ob der Verein für Knabenhandarbeit
endgültig auf die Neuherausgabe seiner ehemaligen
Schreibvorlage verzichtet habe, könnte der nächsten Jah-
resversammlung die Herausgabe der Vorlage von Gentsch
empfohlen werden.

7. FerrcÄledewer
a) Dr. E. Bienz und E. Egli besuchten die sehr schöne

100-Jahr-Feier der Thurgauer Sekundarlehrerkonferenz.
b) In die erziehungsrätliche Begutachtungskommis-

sion für das neue Sprachbuch der Realstufe wird als Ver-
treter der Sekundarlehrer W. Glarner, Dübendorf, vor-
geschlagen.

c) Der Vorstand hört Berichte an von R. Müller über
das Symposium über Gesundheitserziehung und Hygiene-
Unterricht in den Schulen, das am 13. Juni von der Ge
Seilschaft schweizerischer Schulärzte in Zürich durchge-
führt wurde, von Dr. A. Gut über die Jahrbuchkonferenr
vom 22. Juni, zu der erstmals auch Vertreter der Sekun
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darlehrerkonferenzen Luzern, Aargau und Solothurn ein-
geladen waren, von Dr. H. Haeberli über die Oberstufen-
konferenz vom 22. Juni und von E. Zürcher über die
Eröffnung der Ausstellung «Kopf, Herz und Hand».

Der Aktuar: VFeier.

NB. Trotz des unerwarteten Hinschiedes unseres vielverdienten
Verlagsleiters E. Egli erfolgt der Vertrieb unseres Verlags
bis auf weiteres ab bisheriger Adresse: Verlag der SKZ,
Witikonerstrasse 79, Zürich 32. Telephon 32 21 14.

70. 28. März 7957, (II. Teil)
Eine Gemeinde des Unterlandes sieht in ihrer Ge-

meindeordnung die eventuelle Kürzung der freiwilligen
Gemeindezulage als Disziplinarmittel vor. Die Schulbe-
hörden der betreffenden Gemeinde werden auf die Unge-
setzlichkeit einer solchen Massnahme hingewiesen.

Aus Aussagen eines angesehenen Staatsrechtslehrers
wird noch einmal das eindeutige Recht der Lehrer zur
Teilnahme an den Schulpflegesitzungen bestätigt.

Nach dem eindeutigen Entscheid der letzten Dele-
giertenversammlung weist der Kantonalvorstand das

Aufnahmegesuch eines bis vor kurzem in der PdA aktiv
tätigen Kollegen in unsern Verein ab. E. E.

77. 25. Ap«7 7957, ZäwE
Die Umfrage bei jungen Kollegen betreffend Auf-

nähme in die Beamtenversicherungskasse wurde von 209
Kollegen beantwortet, von denen 141 in die Vollversiche-

rung aufgenommen und 68 der Sparversicherung zugeteilt
worden waren. Das aus den Fragebogen gewonnene Ma-
terial wird nun gesichtet und zusammengestellt.

Ohne Wissen und Mitwirkung des Kantonalvorstandes
ist in der «Tat» ein Artikel gegen die kantonale Schul-
arztbürokratie erschienen. Die darin erwähnten Feststel-

lungen decken sich aber weitgehend mit Meldungen, die
dem Kantonalvorstand von verschiedenen Kollegen und
Kolleginnen über die Praxis des kantonalen Schularztes

zugegangen sind.
Verschiedene Vorfälle der letzten Zeit veranlassen den

Kantonalvorstand, Kollegen und Kolleginnen erneut auf
die Bedeutung einer privaten Berufs-Haftpflichtversiche-
rung hinzuweisen.

Das Archiv des ZKLV im Pestalozzianum ist vom
Präsidenten und Aktuar während der Frühlingsferien pro-
visorisch eingerichtet worden.

Die Ausstellung im Pestalozzianum über Aufgabe und
Arbeit unserer Versuchsklassen geht ihrer Vollendung
entgegen. Anlässlich der Eröffnung und bei Besichtigun-
gen durch Presseleute und Politiker wird der Präsident
des ZKLV über schulpolitische Fragen sprechen.

In einer Eingabe an den Erziehungsrat und die Er-
Ziehungsdirektion schlägt der Kantonalvorstand den Be-
hörden die ihm möglich scheinenden Massnahmen zur
Behebung des Lehrermangels auf dem Wege der ordent-
liehen Ausbildung (Unterseminar oder Lehramtsabteilung
und Vorkurs — Oberseminar) vor. Er ist überzeugt davon,
dass sich bei voller Ausnützung der dadurch gebotenen
Möglichkeiten, Notlösungen, wie sie in den Kantonen
Bern und Aargau notwendig wurden, im Kanton Zürich
erübrigen.

Eine weitere Eingabe befasst sich mit der Erhöhung
der Entschädigung für die kantonalen Inspektoren des

Knabenhandarbeitsunterrichtes im Sinne der Angleichung
dieser Entschädigungen an diejenigen der Arbeitsschul-
inspektorinnen und Bezirksschulpfleger.

In Besprechungen mit dem Synodalvorstand wird eine

Anregung geprüft auf Schaffung eines Gymnasiums (Typ
B) für Knaben mit Anschluss an die 3. Klasse der Sekun-
darschule, analog dem Gymnasium B für Mädchen an der
Töchterschule Zürich. E. E.

72. 2. 7VL» 7957, Zär/cP

Dem ZKLV sind von der kantonalen Erziehungsdirek-
tion die Spesen für diejenigen Mitglieder der Volksschul-
gesetzkommission des ZKLV, die nicht dem Kantonalvor-
stände angehören, zurückerstattet worden.

Der Vorstand der Elementarlehrerkonferenz wird um
einen Vorschlag als Ersatz für den aus der Kommission
für interkantonale Schulfragen des SLV austretenden Kol-
legen E. Kuen ersucht.

Bereinigung der Traktandenlisten für die Präsidenten-
konferenz vom 17. Mai 1957 und die ordentliche Dele-
giertenversammlung vom 15. Juni 1957.

Der Kostenanteil des ZKLV an die Abstimmung über
das Gesetz betreffend Teuerungszulagen an staatliche
Rentenbezüger beträgt Fr. 420.—.

Verschiedene Erfahrungen in den letzten Jahren haben
die Notwendigkeit gezeigt, die Kompetenzen der Refe-
rentenkonferenzen der Schulkapitel, die jeweilen vom Sy-
nodalvorstand einberufen werden, eindeutig festzulegen.

Zur Beschaffung von Unterlagen für eine Eingabe an
die Behörden ergeht an alle Kollegen, die in der letzten
Zeit der Sparversicherung zugeteilt wurden oder die an
der vertrauensärztlichen Behandlung durch den kanto-
nalen Schularzt etwas zu beanstanden haben, der Aufruf,
dem Präsidenten des ZKLV einen Bericht und die dazu-
gehörenden Akten einzusenden.

Der Schweizerischen Landesbibliothek wird auf ihr
Gesuch hin zur Vervollständigung ihrer Fachschriften-
Bibliothek ein Gratisabonnement des Pädagogischen Be-
obachters zur Verfügung gestellt.

Einem Kollegen wird für die Dauer des Weiterstu-
diums der Mitgliederbeitrag erlassen.

Behandlung verschiedener Restanzen aus dem Jahre
1956. E. E.

73. 9. Mai 7957

Die Vereinigung der Lehrer im Ruhestande dankt dem
Kantonalvorstand schriftlich für dessen Einsatz bei der

Abstimmung über das Gesetz betreffend Teuerungszu-
lagen an staatliche Rentenbezüger.

Nach einer Mitteilung der Direktion des Untersemi-
nars Küsnacht wird im Zusammenhang mit der 150-Jahr-
Feier zum Bestehen des Seminars Küsnacht im November
im Pestalozzianum in Zürich eine Ausstellung durchge-
führt über «Herkommen, Ausbildung und Fortkommen
der Seminaristen».

Das dem Kantonalvorstand durch die Umfrage betref-
fend die Aufnahmepraxis der Beamtenversicherungskasse

zugegangene Material wird nun zu einer Eingabe an den

Regierungsrat verarbeitet.
Die neu patentierten Kolleginnen und Kollegen, die

sich für den Beitritt zum ZKLV entschlossen haben, wer-
den aufgenommen und als neue Mitglieder willkommen
geheissen.

Unter den in der Stadt Zürich neugewählten Lehrkräf-
ten wird eine Werbeaktion zum Eintritt in den ZKLV
durchgeführt.
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Zuhanden der Bezirksquästore wird eine Wegleitung
zur Handhabung der Mitgliederkontrolle ausgearbeitet.

Da die Statuten aufgebraucht sind, erweist sich ein
Neudruck als notwendig.

Der ZKLV beteiligt sich mit einem Kostenbeitrag und
einer Vertretung am Besuch italienischer Schulinspekto-
ren in Zürich.

Durch Beschluss des Regierungsrates vom 28. März
1957 werden den pensionierten Lehrkräften, die sich noch
für Vikariatstätigkeit zur Verfügung stellen, die Entschä-
digungen vom 19. Tage des Vikariates an gekürzt, um
zu verhindern, dass ein allfälliges «zowaEfeAer Einkommen
aus Rente und Vikariatsentschädigung nicht höher komme
als der frühere maximale Lohnansatz. Der Kantonalvor-
stand hält diese Regelung für ungerechtfertigt, weil er
den besonderen Arbeitsbedingungen der Pensionierten,
welche Vikariate übernehmen, nur ungenügend Rechnung
trägt und zudem den Grundsatz, alle kantonalen Arbeit-
nehmer, welche über das 65. Altersjahr hinaus arbeiten,
seien gleichzustellen, zum Nachteil der pensionierten
Volksschullehrer verletzt. Er hält dafür, dass für die Be-

rechnung das Jahreseinkommen massgebend sei und nicht
eine monatsweise Verrechnung. Er wird daher, in Zusam-
menarbeit mit den betroffenen Kollegen, die zu einer
Wiedererwägung des erwähnten Regierungsratsbeschlus-
ses notwendigen Schritte treffen. E. E.

74. 76. ALzz 7957,

Vom Vorstande der Elementarlehrerkonferenz ist ein
Dreiervorschlag für die Ersatzwahl in die Kommission
für interkantonale Schulfragen des SLV eingegangen.

Den Mitgliedern des Regierungsrates werden noch-
mais die Beschlüsse der letztjährigen Schulsynode betref-
fend Abänderung des Volksschulgesetzes mit einem Be-

gleitschreiben zugestellt.
Behandlung dreier Austrittsgesuche und eines Ge-

suches um Erlass des Mitgliederbeitrages.
Vom Kantonsrate wurde die Motion Bührer betreffend

Dezentralisation und Vereinheitlichung der Lehrerbildung
dem Regierungsrate zur Prüfung überwiesen. E. £.

75. 23. Alz« 7957, ZärecA

Besichtigung der vor der Vollendung stehenden Aus-
Stellung im Pestalozzianum über Aufgabe und Arbeit
unserer Versuchsklassen und des Archivs des ZKLV im
Dachgeschoss des renovierten Beckenhofgebäudes.

In Diskussionen und anscheinend auch bei Behörden
wird der Gedanke vertreten, die bestehenden Lehramts-
abteilungen an den Oberrealschulen in Unterseminarien
umzuwandeln. Dies hätte den Vorteil, dass den 3. Klassen
der Sekundärschulen die guten Schüler erhalten blieben
und dass sämtliche Anwärter auf den Lehrerberuf die vol-
len neun Schuljahre der Volksschule absolvieren könnten,
und zwar an ihrem Wohnorte. Der Kantonalvorstand ist
aber der Auffassung, dass sämtliche Lehrerbildungsan-
stalten, ob es sich nun um Lehramtsanstalten oder Unter-
seminarien handle, in die bestehenden Mittelschulen ein-
zugliedern seien und dass ihnen auf alle Fälle die Maturi-
tätsberechtigung zu erhalten sei.

Dem verschiedentlich geäusserten Wunsche, im amt-
liehen Lehrerverzeichnis auch die pensionierten Lehrkräfte
wieder aufzuführen, glaubt die Erziehungsdirektion im
Hinblick auf die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht
stattgeben zu können.

Auf Beginn des neuen Schuljahres sind an der Pri-
marschule 494 und an der Sekundärschule 123 Verwese-
reien errichtet worden.

Die Sektion Zürich wird ersucht, zuhanden der ordent-
liehen Delegiertenversammlung einen Vorschlag für den

Synodalvorstand als Ersatz für den zurücktretenden Syno-
dalpräsidenten E. Grimm, Winterthur, vorzulegen.

An den Hilfsfonds des SLV wird ein Unterstützungs-
gesuch in befürwortendem Sinne weitergeleitet. £. E.

76. 6. /Z/kz 7957, Zàrz'cA

In einem Kreisschreiben der Erziehungsdirektion an
die Schulpflegen werden diese aufgefordert, in der An-
Stellung ausserkantonaler Lehrkräfte (gemäss abgeänder-
tem Lehrerbildungsgesetz) zurückhaltend zu sein.

Diskussion über einheitliches oder dezentralisiertes
Oberseminar. Mehrheitlich ist der Kantonalvorstand der
Auffassung, die eigentliche berufliche Ausbildung der
Lehrer habe einheitlich an einem zentralen Oberseminar
zu erfolgen.

Die beiden Eingaben an den Regierungsrat betreffend
Kantonale Beamtenversicherungskasse und die Amts-
führung des kantonalen Schularztes und Vertrauensarztes
der Kantonalen Beamtenversicherungskasse, Dr. med. H.
Wespi, werden redaktionell bereinigt.

Der ordentlichen Delegiertenversammlung werden
folgende Wahlvorschäge unterbreitet:

in den Synodalvorstand, an Stelle des zurücktretenden
Präsidenten E. Grimm: Primarlehrer Andreas Wal-
ser, Zürich-Uto;

in die Kommission für interkantonale Schulfragen des

SLV an Stelle des zurücktretenden E. Kuen: Frl.
G. Bänninger, Zürich, Mitglied des Vorstandes der
Kantonalen Elementarlehrerkonferenz.

An einer vom SLV vorgesehenen und von der Sek-

tion Baselland zu organisierenden bayerisch-schweizeri-
sehen Lehrertagung wird sich der ZKLV mit einem Un-
kostenbeitrag beteiligen.

Vom Zentralvorstand des SLV ist eine Aufnahme-
aktion von Kindern ungarischer Kollegen zu einem Fe-

rienaufenthalt in der Schweiz in Aussicht genommen wor-
den, vorausgesetzt, dass den betreffenden Kindern von der

ungarischen Regierung die Ausreiseerlaubnis erteilt
werde.

Zu der besonders aus Mittelschulkreisen angefochte-
nen 13. Auflage der Elements de langue française, von
H. Hösli, wird demnächst ein vom Präsidenten der kan-
renalen Lehrmittelkommission, Erziehungsrat Jakob Bin-
der, verfasster Kommentar herausgegeben. Die Auflage
selbst wird höchstens bis Ende Schuljahr 1958 im Ge-
brauch bleiben. In der Zwischenzeit wird eine revidierte
14. Auflage vorbereitet.

In einer Versammlung pensionierter Lehrer wurde
scharf Stellung genommen gegen die durch einen Regie-
rungsratsbeschluss verfügte Kürzung der Vikariatsent-
Schädigungen an pensionierte Lehrkräfte. Der Kantonal-
vorstand sieht eine Unterredung mit dem Herrn Finanz-
direktor und eine allfällige Eingabe in dieser Angelegen-
heit an den Regierungsrat vor.

Der bisherige Vertrag mit der «Schweizerischen Leh-

rerzeitung» bezüglich des «Pädagogischen Beobachters»
wird vorläufig noch beibehalten, bis die Vertragsverhält-
nisse der SLZ selbst abgeklärt sind.

Behandlung eines Gesuches um Unterstützung aus der

Stiftung der Kur- und Wanderstationen des SLV. E. E.
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